
 Der Hausanschluss  
 Trinkwasser 
 
 
 
 
 

Sehr geehrter Bauherr, 
in diesem Merkblatt sind wichtige Hinweise für einen rechtzeitigen Anschluss Ihres 
Bauvorhabens an die Trinkwasserversorgung übersichtlich zusammengestellt. Der 
Zweckverband RheinHunsrück Wasser als Ihr zuständiges Wasserversorgungsunter-
nehmen (RHW) berät Sie gern über alle weiteren Einzelheiten. 

 
 

Was ist bei der Bauplanung zu beachten? 
Bauseitig sollte eine geeignete Übergabestelle – möglichst ein Hausanschlussraum für 
alle Anschlüsse nach DIN 18012 – zur Verfügung gestellt werden. Diese Übergabe-
stelle muss frostfrei, trocken, begehbar und für unsere Beauftragten zugänglich sein. 
Sie sollte möglichst nahe der straßenwärts gelegenen Hauswand liegen, damit die 
Hausanschlussleitung für Sie möglichst kostengünstig erstellt werden kann. 

 
 

Wer beantragt den Hausanschluss? 
Der Hausanschluss wird vom Bauherrn beantragt. Die dafür vorgesehenen Formblätter 
sind am Betriebssitz in Dörth erhältlich und werden Ihnen auf Wunsch auch zuge-
schickt. Für die weitere Bearbeitung der Antragsunterlagen wird auf jeden Fall ein 
verbindlicher Lageplan benötigt sowie Keller- oder Untergeschosszeichnungen, in de-
nen die gewünschte Übergabestelle gekennzeichnet sein soll. 
Bitte bedenken Sie, dass die Herstellung und Inbetriebnahme des Anschlusses auch 
von den jeweiligen Versorgungsmöglichkeiten abhängt. Mit unterschiedlichen 
Ausführungszeiten ist daher zu rechnen. Ersparen Sie sich und uns bitte unnötigen 
Terminärger und stellen Sie den Antrag so früh wie möglich. 

 
 

Wer legt die Leitungsführung fest? 
Den Verlauf der Hausanschlussleitung als Verbindung zwischen der Versorgungslei-
tung und Ihrer Hausinstallation legen unsere Fachleute fest, wobei Ihre Wünsche so 
weit wie möglich berücksichtigt werden. 

 
 

Wer gehört alles zur Hausinstallation? 
Die Hausinstallation umfasst alle Anlagenteile vom Wasserzähler bis zur letzten Ent-
nahmestelle. 

 
 
 
 
 



  
 
 
 
 
 

Kann die Hausinstallation in Eigenhilfe erstellt werden? 
 Nein! 

Sie darf nur durch ein Vertrags-Installations-Unternehmen (VIU) hergestellt und un-
terhalten werden, das die einschlägigen technischen Regeln und die besonderen Vor-
schriften des Zweckverbandes zu beachten hat. 
Anlagen, die nicht vom VIU erstellt worden sind, werden   n i c h t   an das Versor-
gungsnetz angeschlossen. 

 
 

Kann bereits während der Bauzeit Wasser bezogen werden? 
Ja – sofern die Verlegung eines Hausanschlusses zumindest teilweise möglich ist oder 
bereits erfolgte. Zur Bereitstellung von Bauwasser ist ein separater Antrag zu stellen. 
Hier werden Ihnen auch die verschiedenen Möglichkeiten dargestellt. In diesen Fällen 
ist jedoch darauf zu achten, dass der Bau-Wasserzähler besonders gegen Frost und Be-
schädigungen geschützt werden muss. 

 
 

Und wann steht Wasser im ganzen Haus zur Verfügung? 
Der Vertragsinstallateur beantragt schriftlich das Setzen des Wasserzählers und bestä-
tigt gleichzeitig die ordnungsgemäße Fertigstellung der Hausinstallation. Nach der 
Montage des Wasserzählers durch unsere Mitarbeiter können Sie Wasser im Haus ent-
nehmen. 

 
 

Wie steht es mit dem „Kleingedruckten“? 
Rechtsgrundlage zwischen Ihnen und dem Zweckverband sind die privatrechtlichen 
„Allgemeinen Versorgungsbedingungen (AVBWasser)“. Sie werden von Ihnen mit 
der Stellung des Antrages auf Wasseranschluss anerkannt. 
Eine Ausfertigung der Rechtsgrundlagen liegen in unseren Geschäftsräumen zur Ein-
sicht aus und wird Ihnen auf Wunsch auch gerne zugeschickt. 
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